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ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C − 2012/27147]D. 2012 — 2981
12. JULI 2012 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Verabschiedung des Plans Seine-Schelde-Ost

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund der Entscheidung Nr. 884/2004/EG der Europäischen Kommission vom 29. April 2004, durch die die
Binnenwasserstraße Seine-Schelde als vorrangiges Vorhaben Nr. 30 des transeuropäischen Verkehrsnetzes angenom-
men wird;

Aufgrund des Beschlusses Nr. 661/2010/UE des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 über
Leitlinien der Union für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes;

Aufgrund des Sondergesetzes vom 8. August 1980 über institutionelle Reformen, insbesondere des Artikels 6, § 1,
X, 2°, abgeändert durch das Sondergesetz vom 8. August 1988;

Aufgrund des Gesetzes vom 18. Februar 1969 über die Durchführungsmaßnahmen der internationalen Verträge
und Akten in Sachen Straßen-, Eisenbahn- oder Wassertransport;

Aufgrund des Buches I des Umweltgesetzbuches;
Aufgrund des am 10. März 2009 in Paris, am 7. April 2009 in Jambes und am 17. April 2009 in Willebroek

unterzeichneten Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Regierung der Französischen Republik, der
Regierung der Flämischen Region Belgiens und der Regierung der Wallonischen Region Belgiens über die Einrichtung
eines Regierungsausschusses zur Vorbereitung der Durchführung des Projekts Seine-Schelde;

In der Erwägung, dass die geplante Einrichtung der Binnenwasserstraße Seine-Schelde ein Teil der Nord-Süd-
Achse des transeuropäischen Verkehrsnetzes (TEN-V) ist und als eins der dreißig Vorhaben eingestuft wurde, die durch
die Europäische Kommission als vorrangig betrachtet werden;

In der Erwägung, dass als Weiterführung dieser Beschlüsse und der festgelegten Politikmaßnahmen zur
Förderung des Binnenschiffsverkehrs in der Wallonie die Wallonische Regierung am 19. April 2007 den Grundsatz ″der
Aufnahme eines östlichen Abschnitts in das Projekt Seine-Schelde″ gebilligt hat, der in den folgenden Anpassungen
zwecks des Ausbaus zu höheren Wasserstraßenklassen besteht:

- Anpassung des Grenzflusses Leie (Ausbau zur Wasserstraßenklasse Vb);
- Anpassung der oberen Schelde (Ausbau zur Wasserstraßenklasse Va);
- Anpassung der Wallonischen Ost-West-Achse: Kanal Nimy-Blaton, Kanal ″du Centre″, Kanal Charleroi-Brüssel

auf der Seite der Sambre (Ausbau zur Wasserstraßenklasse Va);
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